
 
 

Protokollauszug 
aus der 

12. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Landes-
hauptstadt Potsdam  

vom 03.06.2020 

 
öffentlich 
Top 6.2 Änderung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme von Kinderta-

gesbetreuungsangeboten in Tagespflegestellen der Landeshauptstadt Pots-
dam (Tagespflege-Satzung) und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung) 
20/SVV/0376 
ungeändert beschlossen 

 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, der Vorlage zuzustimmen. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Änderung der Kostenbeitragsatzung für die Inanspruchnahme von Kindertagesbe-
treuungsangeboten in Tagespflegestellen in der Landeshauptstadt Potsdam vom 
11.09.2019 (19/SVV/0765) 
Konkretisierung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen in 
Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen (Essengeld)  

 
- Für das Mittagessen in Tagespflegestellen ist durch die Personensorgeberech-

tigten ein Essengeld in Höhe von 35,53 EUR pro Monat ab dem 01.08.2020 zu 
zahlen.  
 

- Alle zwei Jahre soll eine Anpassung des Betrages an die Preissteigerung (Infla-
tionsrate aus Verbraucherindex, Quelle: https://www.finanz-tools.de/inflation/in-
flationsraten-deutschland) erfolgen. 

 
- Die Festsetzung und Erhebung erfolgt ab dem 01.08.2020 durch den örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
- Im Übrigen bleibt die Satzung unverändert. 

 
2. Zur Umsetzung des gesetzlichen Versorgungsauftrages sind den Tagespflegeper-

sonen durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Aufwendungen 
zu erstatten, die durch die Entscheidung zur Festsetzung und Erhebung des Essen-
geldes in der Differenz entstehen. 
  

3. Alle daraus entstehenden Erfordernisse für vertragliche Änderungen (z.B. Betreu-
ungsvertrag zur Regelung der Aufnahme und Betreuung von Kindern in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege zwischen dem/den Personensorgeberechtigten und 
den Tagespflegepersonen, Verträge mit Catering) sind ebenfalls mit Inkrafttreten 
dieser Satzung anzupassen. 
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BESCHLUSS 
der 12. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 03.06.2020 

 
 Änderung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruchnahme von 

Kindertagesbetreuungsangeboten in Tagespflegestellen der Landeshauptstadt Potsdam 
(Tagespflege-Satzung) und im Land Berlin (Elternbeitragssatzung) 
Vorlage: 20/SVV/0376 
 

  
1. Änderung der Kostenbeitragsatzung für die Inanspruchnahme von 

Kindertagesbetreuungsangeboten in Tagespflegestellen in der 
Landeshauptstadt Potsdam vom 11.09.2019 (19/SVV/0765) 

        Konkretisierung des Zuschusses zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen   
        in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen (Essengeld)  
 

- Für das Mittagessen in Tagespflegestellen ist durch die 
Personensorgeberechtigten ein Essengeld in Höhe von 35,53 EUR pro 
Monat ab dem 01.08.2020 zu zahlen.  
 

- Alle zwei Jahre soll eine Anpassung des Betrages an die Preissteigerung 
(Inflationsrate aus Verbraucherindex, Quelle: https://www.finanz-
tools.de/inflation/inflationsraten-deutschland) erfolgen. 

 
- Die Festsetzung und Erhebung erfolgt ab dem 01.08.2020 durch den 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
- Im Übrigen bleibt die Satzung unverändert. 

 
2. Zur Umsetzung des gesetzlichen Versorgungsauftrages sind den 

Tagespflegepersonen durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
die Aufwendungen zu erstatten, die durch die Entscheidung zur Festsetzung 
und Erhebung des Essengeldes in der Differenz entstehen. 

  
3. Alle daraus entstehenden Erfordernisse für vertragliche Änderungen (z.B. 

Betreuungsvertrag zur Regelung der Aufnahme und Betreuung von Kindern in 
öffentlich geförderter Kindertagespflege zwischen dem/den 
Personensorgeberechtigten und den Tagespflegepersonen, Verträge mit 
Catering) sind ebenfalls mit Inkrafttreten dieser Satzung anzupassen. 

 
 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
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Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden __8__ Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 05. Juni 2020  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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